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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Anton Friesen und der Fraktion  
der AfD 
– Drucksache 19/1092 – 

Personalbesetzung bei den Vereinten Nationen 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Im vergangenen Jahr kam es nach Auffassung der Fragesteller zu einer fragwür-
digen Dienstpostenbesetzung bei den Vereinten Nationen (VN) in New York. 
Einem Bericht in „DER SPIEGEL“ zu Folge hat im Zuge dessen der deutsche 
Botschafter bei den VN, Christoph Heusgen, seine Beziehungen spielen lassen, 
um seiner Frau, Ina Heusgen, eine Arbeitsstelle bei den VN zu verschaffen. Er 
habe dabei eine Grenze des Anstands verletzt, schrieb der „DER SPIEGEL“ 
(https://magazin.spiegel.de/SP/2017/47/154353359/index.html).  

Ferner beziehen sich die Fragesteller auf den Fünften Bericht der Bundesregie-
rung zur deutschen Personalpräsenz in internationalen Organisationen „[d]ie da-
für etablierten Verfahren sich bewährt [haben] und gut eingespielt [sind]“ (Bun-
destagsdrucksache 18/12759, S. 4). 

1. Sind die Medienberichte, dass der Botschafter Christoph Heusgen seiner 
Frau Ina Heusgen auf die beschriebene Weise einen Posten bei den VN ver-
schafft hat, nach Kenntnis der Bundesregierung inhaltlich zutreffend? 

Die Bundesregierung hat sich bei den Vereinten Nationen (VN) für einen Einsatz 
der hochqualifizierten Beschäftigten des Auswärtigen Amts, Dr. Ina Heusgen, auf 
einer für die Bundesregierung politisch und strategisch wichtigen Stelle bei den 
Vereinten Nationen eingesetzt. 

Dr. Christoph Heusgen hat diese Bemühungen in seiner Eigenschaft als im Bun-
deskanzleramt für internationale Personalpolitik zuständiger Abteilungsleiter 
flankiert. Es ist unzutreffend, dass Dr. Ina Heusgen ihre Stelle aufgrund seiner 
Flankierung bekam. Dr. Ina Heusgen besetzt bei den VN nicht die Stelle, für die 
sich Dr. Christoph Heusgen eingesetzt hat. Ausschlaggebend war allein die Qua-
lifikation von Dr. Ina Heusgen. 
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2. Entspricht das Vorgehen des Botschafters Christoph Heusgen dem im Fünf-
ten Bericht benannten Verfahren (Bundestagsdrucksache 18/12759, S. 4)? 

Falls ja, unter welchen Gesichtspunkten? 

Es ist das erklärte Ziel der Bundesregierung, die deutsche Personalpräsenz in in-
ternationalen Organisationen auszubauen. Dieses Ziel wird sowohl durch die Un-
terstützung deutscher Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen als auch durch 
die Entsendung von Personal aus verschiedenen Bundesressorts verfolgt.  

Das Auswärtige Amt baut systematisch und strategisch VN-Expertise im eigenen 
Personalkörper auf, um mittel- bis langfristig erfolgreiche Kandidatinnen und 
Kandidaten für Spitzenämter in den Vereinten Nationen nominieren zu können. 
In dieser Absicht werden bei geeigneten Gelegenheiten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Auswärtigen Amtes in die Vereinten Nationen entsandt. 

Es ist dabei explizites Ziel der Bundesregierung, den Frauenanteil bei deutschem 
Personal in internationalen Organisationen zu erhöhen und hierfür geeignete Kan-
didatinnen in strategischen Positionen zu platzieren. Dies gilt insbesondere im 
Themenfeld Frieden und Sicherheit. Hierzu wird auch auf den Aktionsplan der 
Bundesregierung zur Umsetzung der Resolution 1325 des Sicherheitsrats der Ver-
einten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit für den Zeitraum 2017 bis 
2020 verwiesen, Bundestagsdrucksache 18/10853. 

Des Weiteren ist die Stärkung der Familienfreundlichkeit, zu der auch die Förde-
rung der Berufstätigkeit von Partnern und Partnerinnen gehört, ein besonderes 
Anliegen des Auswärtigen Amts bei der Entsendung seiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Ehepaare werden nach Möglichkeit an einen gemeinsamen Dienstort 
entsandt, an dem beide die Möglichkeit zur Ausübung einer Berufstätigkeit ha-
ben. 

3. Widerspricht das Vorgehen des Auswärtigen Amts nicht dem Geiste des 
Grundgesetzes, welches in Artikel 33 Absatz 2 vorsieht, dass jeder Deutsche 
nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistungen gleichen Zu-
gang zu jedem öffentlichen Amte haben sollte?  

Bei der von den Fragestellern gemeinten Stelle handelt es sich um eine Position 
im Leitungsbereich der VN-Abteilung für friedenserhaltende Maßnahmen („De-
partment of Peacekeeping Operations“, DPKO). Die konkrete Aufgabe ist die 
Verbesserung von Sicherheit und medizinischer Unterstützung in VN-Missionen. 
Dr. Ina Heusgen hat als Volljuristin und promovierte Medizinerin mit zwölf Jah-
ren Erfahrung in der Außen- und Sicherheitspolitik eine herausragende Eignung 
für die Besetzung der Stelle. 
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4. Ist es nach Kenntnis der Bundesregierung zutreffend, dass die Legationsrätin 
Erster Klasse Ina Heusgen schon zuvor eine Stelle als stellvertretende Refe-
ratsleiterin im Parlamentsreferat des Auswärtigen Amts innehatte?  

a) Falls ja, ist es mit den Vorgaben des Auswärtigen Amts vereinbar, dass 
eine Angestellte der Besoldungsstufe A14 für diese Stelle in Frage 
kommt, oder ist diese Stelle im Normalfall nicht eher für länger gediente 
Angestellte der Besoldungsstufe A15 üblich? 

b) Falls ja, welche vom Auswärtigen Amt und Bundeskanzleramt zu vertre-
tende Begründung gab es für diese Besetzung? 

Die Fragen 4 bis 4b werden zusammen beantwortet.  

Dr. Ina Heusgen war vor ihrer Versetzung nach New York stellvertretende Leite-
rin des Parlaments- und Kabinettsreferats des Auswärtigen Amtes. Sie ist Beam-
tin der Besoldungsstufe A15. 

5. Erfolgte das, laut „DER SPIEGEL“ „die Grenzen des Anstandes verlet-
zende“, Vorgehen mit Einverständnis der zuständigen Ressorts, insbeson-
dere des Auswärtigen Amts? 

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 1 und 2 verwiesen. 

6. Hatte die Bundeskanzlerin als ehemalige Vorgesetzte des Botschafters 
Kenntnis von seiner anschließenden Tätigkeit in New York? 

Die Ernennung von Dr. Christoph Heusgen als Ständiger Vertreter der Bundesre-
publik Deutschland bei den Vereinten Nationen in New York bedurfte einer Be-
schlussfassung des Bundeskabinetts. 

7. Gab es nach Kenntnis der Bundesregierung ähnliche Vorfälle bereits in der 
Vergangenheit? 

Falls ja, wann?  

Es wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. 

8. Wie hoch ist das monatliche Einkommen des Botschafters Christoph  
Heusgen, welches ihm samt aller Zuschläge von seinem Arbeitgeber, dem 
Auswärtigen Amt, bezahlt wird? 

Dr. Christoph Heusgen bekleidet als Ständiger Vertreter der Bundesrepublik 
Deutschland bei den Vereinten Nationen in New York ein Amt der Besoldungs-
stufe B9. Die Höhe der Vergütung von Dr. Christoph Heusgen richtet sich nach 
den einschlägigen besoldungsrechtlichen Bestimmungen. 

9. Wie hoch ist das nunmehrige Einkommen seiner Frau Ina Heusgen, welches 
ihr samt allen Zuschlägen von ihrem Arbeitgeber, den VN, bezahlt wird? 

Dr. Ina Heusgen besetzt bei den Vereinten Nationen eine auf P4 eingestufte 
Stelle. Als A15-Beamtin an der Ständigen Vertretung New York oder dem Gene-
ralkonsulat New York erhielte sie ein P4 vergleichbares Gehalt. 
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10. Erfolgt die Gehaltszahlung von Ina Heusgen aus allgemeinen VN-Mitteln 
oder aus einem von der Bundesrepublik Deutschland vorrangig mitfinanzier-
ten Sondertopf? 

Dr. Ina Heusgen erhält ihr Gehalt von den Vereinten Nationen. Die Bundesregie-
rung zahlt den Vereinten Nationen neben den regulären Beiträgen Projektmittel 
in einen Treuhandfonds, aus dem auch Stellen für sekundierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter finanziert werden können. 

11. War die Vorgehensweise bei der Vergabe der Stelle in den Augen der Bun-
desregierung nicht unfair gegenüber den anderen Kandidaten, welche nicht 
über die gleichen familiären Beziehungen verfügten wie Ina Heusgen? 

Es wird auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen. 

12. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragsteller, dass das Verhalten 
des Botschafters Christoph Heusgen der moralischen Integrität und interna-
tionale Reputation der Bundesrepublik Deutschland im Allgemeinen und 
dem Ansehen des Auswärtigen Amts im Speziellen geschadet haben?  

Nein. 

13. Ist Botschafter Christoph Heusgen, im Hinblick auf das nach Auffassung der 
Fragesteller fragwürdige Zustandekommens des neuen Arbeitsverhältnisses 
seiner Frau Ina Heusgen bei den VN, zu einer Entschädigung aufgefordert 
worden? 

Falls ja, in welcher Höhe?  

Nein. 

14. Welche weiteren disziplinarischen Maßnahmen wurden gegen Botschafter 
Christoph Heusgen seitens seines Arbeitgebers, des Auswärtigen Amts, er-
griffen?  

Keine. 
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